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K r a n k e n g e l d

Der Besuch eines Kollegs ist an folgende Voraussetzungen
 geknüpft:

� Mindestalter 19 Jahre
� Abgeschlossene Berufsausbildung oder mindestens 

dreijährige geregelte Berufstätigkeit
� Bestehen einer Eignungsprüfung oder Absolvieren eines

 mindestens halbjährigen (Vor-)Kurses
Je nach Bundesland bestehen unterschiedliche (zusätzliche) 

 Voraussetzungen.

Siehe auch unter

� Berufsausbildung � Zweiter Bildungsweg

Krankengeld
Wenn ein Arbeitnehmer krank wird, muss ihm sein Arbeitgeber in
der Regel bis zu sechs Wochen das Arbeitsentgelt weiterbezahlen.
Anschließend zahlt die gesetzliche Krankenversicherung ihren Mit-
gliedern das Krankengeld.

�  Das Krankengeld ersetzt 70 Prozent des zuletzt bezogenen
regelmäßigen Brutto-Arbeitsentgelts, maximal aber 90 Pro-
zent des Netto-Arbeitsentgelts.

� Für das Krankengeld sind Beiträge zur Renten-, Pflege- und 
 Arbeitslosenversicherung zu entrichten.

� Das Krankengeld wird höchstens für 78 Wochen innerhalb von 
drei Jahren gezahlt.

Auch für die Pflege kranker Kinder unter zwölf Jahren oder kranker
Kinder, haben Ver sicherte Anspruch auf bis zu zehn Arbeitstage
 (Alleinerziehende:  
20 Tage) Krankengeld. Bei mehreren Kindern ist der Anspruch  
auf 25 Arbeitstage (Alleinerziehende: 50 Tage) je Kalenderjahr be-
grenzt. In der Berufsausbildung können hier spezielle Regeln
 gelten. Für behinderte und auf Hilfe angewiesene Kinder gilt die
genannte Altersgrenze nicht. Zudem besteht bei der Betreuung
schwerstkranker Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben und bei denen eine Heilung ausgeschlossen ist, ein zeitlich
unbegrenzter Anspruch auf Krankengeld.
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Krankenkas se
Die meisten Arbeitnehmer sind verpflichtet, sich gesetzlich kran-
kenversichern zu lassen – bei einer der folgenden Krankenkassen: 

� der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) des Wohn- oder  
Beschäftigungsortes

� jeder Ersatzkasse des Wohn- oder Beschäftigungsortes, auch 
solche, deren Namen noch auf bestimmte Berufsgruppen hin-
weisen

� einer Betriebskrankenkasse (BKK) oder Innungskrankenkasse 
(IKK), wenn sie in einem Betrieb beschäftigt sind, für den eine 
BKK oder IKK besteht, oder wenn die Satzung der BKK oder IKK 
dies vorsieht

� der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Unter bestimmten Bedingungen können diese Krankenkassen
 unabhängig vom Beschäftigungs- oder Wohnort gewählt werden,
zum Beispiel, wenn der Ehepartner  dort versichert ist, oder von ver-
sicherungspflichtigen behinderten Menschen, wenn ein Elternteil
dort versichert ist. Studierende können zusätzlich die Ortskranken-
kasse oder jede Ersatzkasse an dem Ort wählen, in dem die Hoch-
schule ihren Sitz hat.

Siehe auch unter

� Krankenversicherung � Sozialversicherung

Krankenversicherung
Die gesetzliche Krankenversicherung bietet Schutz bei Krankheit
und Mutterschaft.

Arbeitsnehmer sind in der gesetzlichen Krankenversicherung
pflichtversichert, wenn ihr regelmäßiges Bruttoarbeitsentgelt
mehr als 400 € monatlich beträgt. Versicherungsfrei sind Arbeiter
und Angestellte erst dann, wenn ihr regelmäßiges Jahresarbeits -
entgelt in drei aufeinander folgenden Kalenderjahren die Jahres -
arbeitsentgeltgrenze überstiegen hat und auch die im aktuellen 
Kalenderjahr geltende Grenze übersteigt (allgemeine Versiche-
rungspflichtgrenze im Jahr 2010: 49.950 €).
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K r a n k e n v e r s i c h e r u n g

Pflichtversichert sind auch Arbeitslose, die Arbeitslosengeld
oder Arbeitslosengeld II beziehen. Ebenso versichern lassen müssen
sich Studenten bis zum Abschluss des 14. Fachsemesters (wenn sie
nicht älter als 30 Jahre sind).

Seit dem 1. April 2007 sind in der Regel auch Menschen versiche-
rungspflichtig, die keine anderweitige Absicherung im Krankheits-
fall (zum Beispiel eine Private Krankenversicherung) haben und der
gesetzlichen Krankenkasse zuzuordnen sind.

Die wichtigsten Leistungsbereiche der Krankenver sicherung
sind:

� ärztliche Behandlung
� zahnärztliche Behandlung einschließlich

Zahnersatz und Zahnkronen
� Versorgung mit Arznei-, Verbands-, 

Heil- und Hilfsmitteln
� Krankenhausbehandlung
� Krankengeld
� Leistungen bei Schwangerschaft und 

Mutterschaft

Außerdem leistet die Krankenversicherung auch – je ab einem
 bestimmten Alter – Untersuchungen zur Verhütung und Früh -
erkennung von Krankheiten.

In Anspruch nehmen können diese Leistungen das Mitglied
und seine „mitversicherten“ Familienangehörigen. Das sind Ehe-
partner, eingetragene Lebenspartner und Kinder, wenn sie keine
 eigenen Einkünfte haben, die festgesetzte Einkommensgrenzen
überschreiten, und sie die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen
erfüllen.

Für Kinder geht die Mitversicherung normalerweise bis zum  
18. Lebensjahr. Sie verlängert sich bis zum 25. Lebensjahr, wenn die
Kinder noch in Schul- oder Berufsausbildung sind oder ein Freiwil -
liges Soziales Jahr oder Freiwilliges Ökologisches Jahr ableisten.
Wehrdienst und Zivildienst verlängern die Zeit der Mitversiche-
rung entsprechend. Kinder können bis zum 23. Lebensjahr mitver -
sichert bleiben, wenn sie keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz
 gefunden haben. 
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Behinderte Menschen ohne eigenen Unterhalt bleiben ohne
zeitliche Begrenzung mitversichert, wenn sie zuvor als Kind mitver-
sichert waren.  

Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung werden
durch Beiträge und sonstige Einnahmen wie .z B. Steuermittel finan -
ziert. Für die Berechnung der Beiträge gilt ein bundesweit einheit -
licher Beitragssatz. Dieser (allgemeine) Beitragssatz beträgt seit
dem 1. Juli 2009 14,9 Prozent. Der Arbeitgeberanteil beträgt 7 Pro-
zent, der Arbeitnehmer zahlt 7,9 Prozent.

Tipp 

Versicherte bis zum vollendeten 20. Lebensjahr haben Anspruch

auf Versorgung mit empfängnisverhütenden Mitteln zu Lasten der

Krankenkassen, soweit die Mittel ärztlich verordnet sind. Diese

 Versicherten müssen eine Zuzahlung leisten, die der Zuzahlung für

Arzneimittel entspricht.

Broschüre

Merkblätter zu den Zuzahlungen und die Broschüre „Die

gesetzliche Krankenversicherung“ gibt das Bundesministerium

für Gesundheit heraus.  

Siehe auch unter

� Berufsausbildung � Wehrdienst

� Krankengeld � Zivildienst

� Mutterschaftsgeld

� Schwangerschaft während der Ausbildung

Kün di gung
Durch eine Kündigung können der Arbeitgeber oder der Arbeit-
nehmer das Arbeitsverhältnis einseitig beenden. Der andere Teil
muss der Kündigung weder zustimmen, noch kann er eine Kündi-
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K ü n d i g u n g

gung „ablehnen“ oder „zurückweisen“. Eine Kündigung kann auch
nicht zurückgenommen werden, es sei denn, der Vertragspartner
ist damit einverstanden.

Es wird zwischen ordentlicher und außerordentlicher Kündi-
gung unterschieden. Bei einer ordentlichen Kündigung müssen in
der Regel Kündigungsfristen eingehalten werden, eine außer -
ordentliche Kündigung ist in der Regel fristlos.

Die  ordent  l i  che  Kündigung
� verlangt vom Arbeitnehmer grundsätzlich keinen sachlichen 

Grund,
� verlangt bei der Geltung des Kündigungsschutzgesetzes vom

Arbeitgeber, dass er Gründe hat, welche die Kündigung sozial
rechtfertigen,

� ist grundsätzlich nur bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen 
zulässig. Ein befristetes Arbeitsverhältnis kann nur ordentlich
gekündigt werden, wenn das im Arbeitsvertrag oder im
 anwendbaren Tarifvertrag vereinbart ist (siehe befristeter
 Arbeitsvertrag).

Die normale Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer und den  Arbeit -
geber beträgt vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines  Kalender -
monats. Ist eine Probezeit vereinbart, beträgt die Kündigungsfrist
mindestens zwei Wochen.

Wenn der Arbeitnehmer bereits zwei Jahre oder mehr in einem
Betrieb oder Unternehmen gearbeitet hat, muss der Arbeitgeber
längere Kündigungsfristen einhalten. So beträgt die Kündigungs-
frist nach fünfjähriger Unternehmenszugehörigkeit zwei Monate
zum Ende des Kalendermonats. Im Tarifvertrag können längere
oder kürzere Kündigungsfristen vereinbart werden. Im Arbeitsver-
trag können nur längere Kündigungsfristen vereinbart werden. Bei
vorübergehender Aushilfs tätigkeit bis drei Monate können Arbeit-
geber und Arbeitnehmer auch eine kürzere als die gesetzliche Kün-
digungsfrist vereinbaren. Für die Kündigung durch den Arbeitneh-
mer darf keine längere Frist vereinbart werden als für die
Kündigung durch den Arbeit geber. 
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Die  außer  or  dent  l i  che  Kündigung

erfolgt fristlos, also sofort. Für sie muss ein wichtiger Grund vor -
liegen, das heißt: Demjenigen, der kündigt, muss es unzumutbar
sein, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen.  

Die außerordentliche Kündigung muss die unausweichlich letz-
te Maßnahme für den Kündigenden sein. Das bedeutet, dass alle
den Umständen nach mildere Mittel (zum Beispiel Versetzung,
 Änderungskündigung, ordentliche Kündigung) erschöpft sein
müssen. Auch ein befristeter Arbeitsvertrag kann außerordentlich
gekündigt werden. 

Für beide Kündigungsarten gilt: Wenn es einen Betriebsrat
gibt, muss der Arbeitgeber diesen vor der Kündigung anhören, das
heißt, diesen über die vorgesehene Kündigung informieren. Unter-
lässt er dies oder enthält er dem Betriebsrat wesentliche Informa -
tionen vor, ist die Kündigung unwirksam, also ungültig. Die Un-
wirksamkeit muss der Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen
nach Zugang der schriftlichen Kündigung durch eine Kündigungs-
schutzklage beim Arbeitsgericht geltend machen.  

Der Betriebsrat kann gegen die geplante Kündigung Wider-
spruch einlegen, zum Beispiel wenn der betroffene Arbeitnehmer
an einem anderen Arbeitsplatz im Unternehmen weiterbeschäftigt
werden kann.

Wenn der Betriebsrat Widerspruch eingelegt hat und der
 Arbeitgeber trotzdem kündigt, kann der Gekündigte ebenfalls mit
einer Kündigungsschutzklage dagegen vorgehen. In einem sol-
chen Fall muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch über den
Ablauf der Kündigungsfrist hinaus weiterbeschäftigen, und zwar so
lange, bis der Rechtsstreit endgültig geklärt ist. 

Die Kündigung durch den Arbeitgeber und durch den Arbeit-
nehmer bedarf der Schriftform. Das Schreiben muss vom Kündigen-
den eigenhändig unterschrieben werden. Der Kündigungsgrund
muss im Kündigungsschreiben nicht genannt werden. Die Über-
mittlung einer Kündigung durch Fax oder E-Mail genügt nicht. Die
Kündigung ist eine sogenannte empfangsbedürftige Willenserklä-
rung. Das bedeutet, sie wird erst wirksam, wenn sie dem Arbeitneh-
mer oder dem Arbeitgeber in schriftlicher Form zugeht, also ihm
ausgehändigt wird oder per Post zugestellt wird. Darauf, dass das
Kündigungsschreiben tatsächlich gelesen wird, kommt es nicht an.
Vom Tag des Zugangs der Kündigung ist insbesondere der Beginn
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K ü n d i g u n g s s c h u t z g e s e t z  ( K S c h G )

der Kündigungsfrist und der dreiwöchigen Frist zur Erhebung der
Kündigungsschutzklage abhängig.

Für Auszubildende gilt: 
Während der Probezeit, die mindestens einen Monat und

höchstens vier Monate beträgt, kann jederzeit und ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Nach der Probezeit kann
das Berufausbildungsverhältnis von dem Auszubildenden und dem
Ausbildenden aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist gekündigt werden. Der Auszubildende kann mit
einer Kündigungsfrist von vier Wochen kündigen, wenn er die
 Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätig-
keit ausbilden lassen will. Die  Kündigung muss schriftlich und
nach  Ablauf der Probezeit unter Angabe der Gründe erfolgen. 

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Berufsausbildungsvertrag

� Arbeitnehmer � Betriebsrat

� Arbeitsgericht � Elternzeit

� Arbeitsvertrag � Kündigungsschutzgesetz

� Arbeitsverhältnis � Tarifvertrag

� Auszubildender � Weiterbildung, berufliche

� Berufsausbildung

Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
Das Kündigungsschutzgesetz schützt Arbeitnehmer vor sozial nicht
gerechtfertigten Kündigungen. Es gilt für alle Arbeitnehmer, die
länger als sechs Monate ohne Unterbrechung in einem Betrieb oder
Unternehmen beschäftigt sind. Außerdem muss der Betrieb mehr
als zehn Arbeitnehmer haben – die Auszubildenden nicht mitge-
zählt. 

Das Gesetz sieht vor: Eine Kündigung durch den Arbeitgeber ist
„sozial gerechtfertigt“, wenn:

� der Kündigungsgrund in der Person des Arbeitnehmers liegt, 
etwa weil er für die Arbeit nicht mehr geeignet ist (personen-
bedingte Kündigung), oder
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� der Kündigungsgrund im Verhalten des Arbeitnehmers liegt, 
beispielsweise dauernde Unpünktlichkeit (verhaltens -
bedingte Kündigung), oder

� dringende betriebliche  Erfordernisse vorliegen, die einer  
Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb
entgegenstehen, zum Beispiel Auftragsmangel oder Rationa-
lisierungsmaßnahmen. (betriebsbedingte Kündigung).

Eine Kündigung, gleich aus welchem dieser Gründe, setzt voraus,
dass der Arbeitnehmer auch nach zumutbaren Umschulungs- oder
Fortbildungsmaßnahmen oder – mit seinem Einverständnis – auch
unter geänderten Arbeitsbedingungen im Betrieb oder Unterneh-
men nicht weiterbeschäftigt werden kann. 

Im Falle der betriebsbedingten Kündigung muss der Arbeit -
geber eine „soziale Auswahl“ treffen, das heißt: Er muss abwägen,
 welcher von mehreren für eine Kündigung in Betracht kommen-
den Arbeitnehmern mit vergleichbarer Tätigkeit am wenigsten
hart betroffen ist. Dabei muss der Arbeitgeber folgendes berück-
sichtigen: die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die
Unterhaltspflichten und eine eventuelle Schwerbehinderung des
Arbeitnehmers. 

Will der Arbeitnehmer die Unwirksamkeit einer Kündigung,
gleich aus welchen Gründen, geltend machen, muss er innerhalb
von drei Wochen, nachdem ihm die schriftliche Kündigung zuge-
gangen ist, Klage beim Arbeitsgericht erheben (Kündigungsschutz-
klage).

Kündigt der Arbeitgeber betriebsbedingt, kann der Arbeitneh-
mer wählen: zwischen einer Kündigungsschutzklage oder einer
 Abfindung in Höhe von 0,5 Monatsverdiensten für jedes Beschäfti-
gungsjahr. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber im Kündigungs-
schreiben die Kündigung auf betriebsbedingte Gründe stützt und
den Arbeitnehmer darauf hinweist, dass er die Abfindung bean-
spruchen kann, wenn er die dreiwöchige Frist für die Erhebung der
Kündigungsschutzklage verstreichen lässt. 

Besonderer  Kündigungsschut z

Für besonders schutzbedürftige Arbeitnehmer besteht besonderer
Kündigungsschutz. Dazu gehören Arbeitnehmer in Elternzeit,
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K u r s e  z u r  Ve r b e s s e r u n g  d e r  I n t e r g a t i o n s c h a n c e n  ( K V I )  

Schwangere (bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbin-
dung), Wehr- und Zivildienstleistende und schwerbehinderte Men-
schen.  Diesen Arbeitnehmern darf nicht gekündigt werden – es sei
denn, der  Arbeitgeber bekommt dazu die Zustimmung einer staat-
lichen  Behörde.

Besonderen Kündigungsschutz haben auch Mitglieder des
 Betriebsrates, Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung, des Wahlvorstandes und Wahlbewerber. Ihnen darf nicht
 ordentlich gekündigt werden, die außerordentliche (fristlose) Kün-
digung ist nur mit Zustimmung des Betriebsrates zulässig.

Gegen eine Kündigung kann Kündigungsschutzklage vor dem
Arbeitsgericht erhoben werden. Das Gericht entscheidet dann
 darüber, ob die Kündigung berechtigt war. Die Frist für die Einrei-
chung der Klage beträgt drei Wochen nach Zugang der schrift -
lichen Kündigung. Ist für die Kündigung die vorherige Zustim-
mung einer Behörde erforderlich, läuft die Frist zur Anrufung des
Arbeitsgerichtes erst ab Bekanntgabe der Entscheidung der Behör-
de an den Arbeitnehmer.

Siehe auch unter

� Arbeitsplatzschutzgesetz � Mutterschutz
� Berufsbildungsgesetz � Personalrat
� Betriebsrat � Wehrdienst
� Elternzeit � Zivildienst
� Kündigung

Kurse zur Verbesserung
der Integrationschancen
ausländischer Jugendlicher (KVI)
Ausländischen Jugendlichen, die keinen Schulabschluss haben,
wird die Möglichkeit geboten, den deutschen Hauptschul- oder
 Realschulabschluss nachzuholen. Um den Jugendlichen eine beruf-
liche Ausbildung zu ermöglichen, werden auch Berufsorientie-
rungsangebote gemacht. Hier können sie qualifizierte berufliche
Fertigkeiten und Kenntnisse erwerben. 
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Der Unterricht findet im Internat der Akademie Klausenhof
(NRW) statt. 

Nähere Informationen hierüber gibt es bei den Agenturen für
Arbeit. 

Kurzarbeitergeld
Wenn ein Betrieb nicht genug zu tun hat (zum Beispiel weil die Auf-
träge fehlen) und die Arbeitnehmer dafür vorübergehend kürzer
arbeiten, dann haben sie Anspruch auf Kurzarbeitergeld. 

Das Unternehmen muss Kurzarbeit mit dem Betriebsrat schrift-
lich vereinbaren und dies der Agentur für Arbeit mitteilen.

Kurzarbeitergeld wird frühestens von dem Kalendermonat an
gezahlt, in dem die Anzeige des Arbeitgebers oder des Betriebsrats
bei der Agentur für Arbeit eingegangen ist.

Die Höhe des Kurzarbeitergeldes beträgt:
� bei Arbeitnehmern mit mindestens einem Kind 67 Prozent  des

ausgefallenen Nettolohns,
� sonst 60 Prozent davon.

Kurzarbeitergeld wird normalerweise für einen Zeitraum bis zu
sechs Monaten gewährt.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Arbeitnehmer

� Agentur für Arbeit � Betriebsrat

Lebenslauf
Der Lebenslauf soll dem Arbeitgeber einen Überblick über die per-
sönlichen Daten sowie den bisherigen beruflichen Werdegang des
Bewerbers vermitteln.

Üblich ist ein Lebenslauf in Stichworten (tabellarischer Lebens-
lauf). Wenn es verlangt ist, kann der Lebenslauf auch in ganzen
 Sätzen abgefasst werden.
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� Name
� Adresse
� Telefonnummer
� Geburtsdatum und -ort
� Familienstand (bei Jugendlichen eventuell auch Name der

 Eltern und Geschwister)
� Nationalität

Darunter folgen die Punkte, die näher ausgeführt werden müssen.
Auf der linken Seite steht jeweils das Stichwort (ggf. mit Zeitan -
gaben), rechts daneben die Erläuterung:

� Schulbildung
� Berufsausbildung
� Studiengang
� Praktika
� Berufspraxis
� Fort- und Weiterbildung
� besondere Fähigkeiten und Kenntnisse (Sprachen, EDV usw.)
� Lieblingsfächer oder Hobbys, aber nur mit Bezug zur

angestrebten (Ausbildungs-)Stelle

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Fortbildung

� Berufsausbildung � Praktikum

� Bewerbungsanschreiben � Weiterbildung, berufliche

Maßnahmen zur Aktivierung
und beruflichen Eingliederung
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung sollen
Ausbildungsuchenden, von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeit -
suchenden und Arbeitslosen helfen, ihre Chancen auf dem Arbeits-
markt zu verbessern und die Vermittlung unterstützen. Sie sind
 Förderleistungen der Agentur für Arbeit bzw. der örtlichen Grund-
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sicherungsstelle und können sowohl bei einem Maßnahmeträger,
aber auch in einem Betrieb stattfinden. So kann die Teilnahme an
Maßnahmen gefördert werden, die die berufliche Eingliederung
durch

1. Heranführung an den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt,

2. Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungs-
hemmnissen,

3. Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung,

4. Heranführung an eine selbständige Tätigkeit oder

5. Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme unterstützen. 

Die Förderung durch die Agentur für Arbeit bzw. die örtliche
Grundsicherungsstelle umfasst die Übernahme der angemessenen
Kosten für die Teilnahme, soweit dies für die berufliche Eingliede-
rung notwendig ist. Die Förderung kann auf die Weiterleistung von
Arbeitslosengeld beschränkt werden.

Maßnahmen oder Teile von Maßnahmen, die bei oder von
einem Arbeitgeber durchgeführt werden, dürfen jeweils die Dauer
von vier Wochen nicht überschreiten. Die Vermittlung von berufli-
chen Kenntnissen in Maßnahmen zur Aktivierung und beruflicher
Eingliederung darf die Dauer von acht Wochen nicht überschrei-
ten.

Wer länger als sechs Monate arbeitslos ist, hat einen Rechtsan-
spruch auf die Förderung einer Maßnahme zur Aktivierung und be-
ruflichen Eingliederung.

Die Agentur für Arbeit bzw. die örtliche Grundsicherungsstelle
entscheidet in jedem Einzelfall, welche Maßnahme für die Einglie-
derung geeignet ist. Ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Maß-
nahme besteht nicht. 

Meister-BAföG
Siehe unter Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
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M e n s c h e n  m i t  B e h i n d e r u n g

Menschen mit Behinderung
Ein Mensch gilt als behindert, wenn seine körperlichen Funktionen,
seine geistigen Fähigkeiten oder seine seelische Gesundheit einge-
schränkt sind und diese Einschränkungen die Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft nicht nur vorübergehend beeinträchtigen. Das gilt
auch für Menschen mit einer Lernbehinderung.

Von einer drohenden Behinderung spricht man, wenn eine der-
artige Beeinträchtigung noch nicht vorliegt, sie aber zu erwarten ist.

Für junge Menschen mit Behinderung, die Hilfe benötigen,
damit sie am Arbeitsleben teilhaben können, ist meistens die Bun-
desagentur für Arbeit zuständig.

Wann immer möglich, sollen Menschen mit Behinderung in
den gleichen Berufen und an den gleichen Orten wie Menschen
ohne Behinderung ausgebildet werden. Wenn es wegen der Ein-
schränkungen notwendig ist, können die Tätigkeit und der Arbeits-
ort bzw. das Lernen und die Prüfung entsprechend an diese beson-
deren Einschränkungen des Auszubildenden angepasst werden.

Junge Menschen, die wegen einer Behinderung besondere Hil-
fen während der Ausbildung benötigen, können eine berufliche
Erstausbildung in einem Berufsbildungswerk oder einer sonstigen
Einrichtung zur beruflichen Rehabilitation absolvieren. Berufsbil-
dungswerke sind für die berufliche Erstausbildung von Jugendli-
chen mit Behinderung gedacht, die während der Ausbildung be-
sondere ärztliche, psychologische und sozialpädagogische
Betreuung brauchen. Berufsförderungswerke sind für Erwachsene
mit Behinderung gedacht, die wegen Art oder Schwere ihrer Behin-
derung ihren Beruf nicht mehr ausüben können und die deshalb
besondere Hilfen bei der Weiterbildung oder der Umschulung
 benötigen.

Broschüren

Mehr Informationen findet man im „Ratgeber für Menschen mit

 Behinderung“, zu bekommen beim Bundesministerium für Arbeit und

Soziales (www.bmas.de). Hier erhält man auch die Broschüre „Berufs-

bildungswerke“, „Berufsförderungswerke“ und „SGB IX – Rehabilita -

tion und Teilhabe behinderter Menschen“.
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Siehe auch unter
� Arbeitsmarkt � Berufsvorbereitende
� Berufsausbildung Bildungsmaßnahmen
� Berufsbildungswerk � Rehabilitation und Teilhabe 
� Berufsförderungswerk � Weiterbildung, berufliche

Internet

www.ausbildungschancenberuf.de

www. einfach-teilhaben.de

Mitbestimmung 
Es gibt zwei Arten von Mitbestimmung, erstens: die betriebliche
Mitbestimmung. Diese legt fest, dass Betriebsräte als Interessenver-
tretung der Arbeitnehmer bei Angelegenheiten mitbestimmen
dürfen, die den Arbeitsplatz betreffen – zum Beispiel die Einfüh-
rung von Kurzzeitarbeit, von Überstunden, Prämien oder neuen
technischen Anlagen. Das Recht auf Mitbestimmung besteht in
bundesdeutschen Betrieben mit mindestens fünf ständigen (und
wahlberechtigten) Mitarbeitern.

Anders als in Privatbetrieben nehmen im Öffentlichen Dienst
Personalräte die Mitbestimmungsrechte wahr.

Die zweite Art der Mitbestimmung, die sogenannte Unterneh-
mensmitbestimmung, bezieht sich auf  wirtschaftliche und unter-
nehmerische Fragen. Hier können die Arbeitnehmer zum Beispiel
darauf Einfluss nehmen, welche Investitionen an welchen Stand -
orten getätigt werden. Unternehmensmitbestimmung gibt es nur in
größeren Unternehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmern, die wie
die Aktiengesellschaft oder die GmbH als Kapitalgesellschaft geführt
werden. Die Unternehmensmitbestimmung findet im Aufsichtsrat
statt, einem Gremium, das den Vorstand kontrolliert. Die Mitglieder
des Aufsichtsrats werden zum Teil von den Arbeitnehmern gewählt,
die übrigen Mitglieder werden von den Anteilseignern, also den
 Aktionären des Unternehmens, bestimmt. Der Anteil der Arbeitneh-
mervertreter hängt in erster Linie von der Größe des Unternehmens
ab. Die stärkste Form der Unternehmensmitbestimmung besteht für
den Bergbau und die Eisen und Stahl erzeugende Industrie.
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M u t t e r s c h a f t s g e l d

Buch

Das kostenlose Buch „Mitbestimmung – eine gute Sache“ gibt

 weitere Informationen zum Thema Mitbestimmung, sowohl zur

betrieblichen als auch zur Unternehmensmitbestimmung. Du

 findest sie unter www.bmas.de.

Siehe auch unter
� Arbeitnehmer � Gewerkschaft
� Betriebsrat � Personalrat

Mutterschaftsgeld
Frauen erhalten im Mutterschutz, also vor und nach der Entbin-
dung, unter bestimmten Voraussetzungen Mutterschaftsgeld. 

� Arbeitnehmerinnen, die Mitglieder in der gesetzlichen
 Krankenversicherung sind und bestimmte weitere Voraus -
setzungen erfüllen, erhalten von der Krankenkasse Mutter-
schaftsgeld bis zu 13 € je Kalendertag. 

� Arbeitnehmerinnen, die nicht Mitglieder in der gesetzlichen
Krankenversicherung sind, erhalten ein einmaliges Mutter-
schaftsgeld in Höhe von insgesamt höchstens 210 €.

Zuständig hierfür ist das Bundesversicherungsamt, Mutterschafts-
geldstelle, Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn.

Die Differenz zum (durchschnittlichen) täglichen Netto-Ein-
kommen der Frau zahlt der Arbeitgeber. 

Mutterschaftsgeld ist steuer- und sozialabgabenfrei. Solange
eine Frau Mutterschaftsgeld bezieht und keine weiteren beitrags-
pflichtigen Einnahmen hat, bleibt sie beitragsfrei in der gesetz -
lichen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung, wenn sie dort
schon vorher versichert war.

Berufstätige Frauen, die Elternzeit nehmen oder nicht über 30*)
Wochenstunden arbeiten, erhalten im Anschluss an das Mutter-
schaftsgeld ein Elterngeld. Dieses wird aber mit dem Mutterschafts-
geld verrechnet. 

*) bei Geburten ab 2001
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Werdende Mütter, die in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert oder mitversichert sind, haben außerdem Anspruch
auf:

� Vorsorgeuntersuchungen
� ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe
� Versorgung mit Arznei-, Verbands- und Heilmitteln
� stationäre Entbindung
� sowie unter bestimmten Voraussetzungen auf 

häusliche Krankenpflege
� und Haushaltshilfe

Tipp

Viele junge Frauen oder Familien haben zu Beginn der Elternschaft

finanzielle Probleme. Helfen kann in diesem Fall die Bundes -

stiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens. 

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Arbeitnehmer

� Arbeitslosenversicherung � Elternzeit

� Krankenkasse � Krankenversicherungkasse

� Rentenversicherung � Pflegeversicherung

Mutterschutzgesetz
Beim Mutterschutzgesetz geht es darum, berufstätige Frauen
 während und nach der Schwangerschaft vor Gefahren und Schäden
zu bewahren. Also ist der Mutterschutz auch ein Teil des Arbeits-
schutzes. 

� Werdende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden, wenn
nach ärztlichem Zeugnis Gesundheit oder Leben von Mutter
oder Kind bedroht sind.
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M u t t e r s c h u t z g e s e t z

� Sie dürfen nicht mit schweren körperlichen Arbeiten oder mit 
Arbeiten betraut werden, bei denen sie schädlichen Einwir-
kungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen,
Staub, Gasen oder Dämpfen, Hitze, Kälte oder Nässe, Erschüt-
terungen oder Lärm ausgesetzt sind.

� Akkordarbeit ist ebenfalls verboten.

Werdende Mütter dürfen nicht:
� mehr als maximal achteinhalb Stunden täglich oder 90 Stun-

den pro Doppelwoche arbeiten
� in der Nacht zwischen 20 und 6 Uhr arbeiten
� an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden

Schwangere unter 18 Jahren dürfen täglich nur acht Stunden oder
80 Stunden innerhalb von zwei aufeinander folgenden Wochen
 arbeiten.

Vor und nach der Entbindung gilt:
� In den letzten sechs Wochen vor der Entbindung dürfen

 Frauen nur beschäftigt werden, wenn sie es ausdrücklich
wünschen.

� In den ersten acht Wochen nach der Entbindung (Früh- und
Mehrlingsgeburten: zwölf Wochen) dürfen sie überhaupt
nicht beschäftigt werden. 

Broschüre

Die Broschüre „Mutterschutzgesetz“ informiert kostenlos. An -

fordern kann man sie beim Bundesministerium für Familie,

 Senioren, Frauen und Jugend.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Elternzeit

� Arbeitnehmer � Krankenkasse

� Arbeitsschutz � Mutterschaftsgeld

� Schwangerschaft während der Ausbildung
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Personalrat
Er vertritt die Interessen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst.
Gewählt wird er auf Grund der Personalvertretungsgesetze. Seine
Aufgaben entsprechen im Prinzip denen des Betriebsrats.

Siehe auch unter

� Betriebsrat � Personalvertretungsgesetz

Personalvertretungsgesetze
In jedem Bundesland gibt es ein eigenes Landespersonalver -
tretungsgesetz für die jeweiligen Landesbehörden; für Bundes -
behörden gilt das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)
bundesweit. 

Diese regeln, wie die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit-
bestimmen und ihre Interessen vertreten können. Die Ziele der
 Personalvertretungsgesetze entsprechen in wesentlichen Zügen
denen des Betriebsverfassungsgesetzes. Häufig gibt es bei den
 Personalvertretungsgesetzen aber weniger Möglichkeiten, Einfluss
zu nehmen. 

Siehe auch unter

� Betriebsverfassungsgesetz

Pflegeversicherung
Wer länger als sechs Monate pflegebedürftig ist, bekommt von der
Pflegeversicherung finanzielle und organisatorische Unterstüt-
zung – sowohl bei der Pflege zu Hause (ambulante Pflege) als auch
in speziellen Einrichtungen (Heimen, Kliniken etc; dies nennt man
stationäre Pflege). 

Die Pflegeversicherung ist eine Pflichtversicherung. Sie ist ein
Teil der gesetzlichen Sozialversicherung. Jeder, der gesetzlich kran-
kenversichert ist, wird Mitglied der sozialen Pflegeversicherung.
Jeder, der privat krankenversichert ist, muss eine private Pflege-
Pflichtversicherung abschließen.
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P f l e g e v e r s i c h e r n g

Finanziert wird die soziale Pflegeversicherung durch Beiträge
der Mitglieder und der Arbeitgeber. Der Beitragssatz beträgt 1,95
Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen den  Beitrag je-
weils zur Hälfte (außer in Sachsen: Dort tragen die Arbeitnehmer
einen höheren Anteil des Bruttoeinkommens als Beitragssatz als die
Arbeitgeber; dafür wurde dort als Ausgleich der Buß- und Bettag
nicht als Feiertag gestrichen). 

Kinder, Ehegatten und Lebenspartner mit geringem Monatsein-
kommen (bis zu 1/7 der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV
bzw. für geringfügig Beschäftigte bis zu 400 € monatlich) können
beitragsfrei mitversichert sein.

Kinderlose Mitglieder haben einen Zuschlag in Höhe von   
0,25 Prozent zu tragen. Von der Zuschlagspflicht ausgenommen
sind kinderlose Mitglieder, die vor dem 1. Januar 1940 geboren sind,
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres,
Bezieher von Arbeitslosengeld II sowie Wehr- und Zivildienstleis-
tende.

Die Beiträge zur privaten Pflege-Pflichtversicherung richten
sich nicht nach dem Einkommen, sondern sind abhängig vom Alter
bei Eintritt in die Versicherung. Die Prämien dürfen nicht nach dem
Gesundheitszustand gestaffelt, Vorerkrankungen nicht ausge-
schlossen und bereits pflegebedürftige Personen nicht zurück
 gewiesen werden. Der Höchstbeitrag darf nicht höher sein als der
höchste Beitrag in der sozialen Pflegeversicherung. Sie sind einheit-
lich für Mann und Frau. Kinder sind unter denselben Voraus -
setzungen wie in der sozialen Pflegeversicherung beitragsfrei mit-
versichert. Für Ehegatten und Lebenspartner mit niedrigem Ein-
kommen (bis zu 1/7 der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV
bzw. für geringfügig Beschäftigte bis zu 400 € monatlich) darf die
Prämie nicht mehr als 150 Prozent des Höchstbeitrags zur sozialen
Pflegeversicherung  betragen. Dies gilt, wenn der Versicherungs -
vertrag bei Inkraft treten der Pflegeversicherung bereits bestand.

Siehe auch unter

� Sozialgericht � Sozialversicherung
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Broschüren

Ausführliche Informationen zur Pflegeversicherung bieten die

 Publikationen „Pflegebedürftig – Warum?“ und „Pflegen zu Hause

– Ratgeber für die häusliche Pflege“. Sie können kostenlos beim

Bundesministerium für Gesundheit bestellt werden.

Pflegezeit
Mit dem Pflegezeitgesetz sollen die Rahmenbedingungen für die
Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege verbessert und dem
Wunsch vieler pflegebedürftiger Menschen Rechnung getragen
werden, durch vertraute Angehörige in gewohnter Umgebung
 gepflegt zu werden. Es sieht vor, dass Beschäftigte zur Pflege von
 Familienangehörigen eine berufliche Auszeit in Anspruch nehmen
können. Zu einer längeren Pflege naher Angehöriger in häuslicher
Umgebung können Berufstätige bis zu sechs Monate Pflegezeit in
Anspruch nehmen. Hierbei können Beschäftigte zwischen der voll-
ständigen und teilweisen Freistellung von der Arbeit wählen. Bei
akut auftretenden Pflegesituationen haben Beschäftigte das Recht,
bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, um für einen
nahen Angehörigen eine bedarfsgerechte Pflegesituation zu orga-
nisieren oder die sofortige pflegerische Versorgung des Angehö -
rigen sicherzustellen (kurzzeitige Arbeitsverhinderung).

Auch junge Menschen in der Berufsausbildung können diese
Pflegezeit in Anspruch nehmen. Die Ausbildungszeit verlängert
sich um die in Anspruch genommene Pflegezeit.

Praktikum
Praktika sind eine gute Möglichkeit, in die Berufswelt „hineinzu-
schnuppern“, erste Erfahrungen zu sammeln, Talente zu erproben
und sich zu orientieren. Der Erwerb von Fähigkeiten und die Erpro-
bung von Eignung sollte bei einem Praktikum im Vordergrund
 stehen. Wenn es stattdessen hauptsächlich um das Erbringen von
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P r i v a t e  A l t e r s v o r s o r g e ,  s t a a t l i c h  g e f ö r d e r t e

 Arbeitsleistungen geht, handelt es sich nicht um ein „Praktikum“,
sondern um ein Arbeitsverhältnis. Das Bundesministerium für
 Arbeit und Soziales stellt unter www.bmas.de eine umfangreiche
Informationsplattform (Generation Praktikum) rund ums Prakti-
kum zur Verfügung.

Siehe auch unter

� Auslandsaufenthalt � Berufsausbildung

Private Altersvorsorge,
staatlich geförderte
Wenn – wie es seit langem in Deutschland der Fall ist – die Zahl der
älteren Menschen im Verhältnis zu den jüngeren immer weiter
steigt, dann zahlen immer weniger in die Rentenversicherung ein.
Daher wird eine zusätzliche private Altersvorsorge ergänzend zur
gesetz lichen Rente angeboten.

Die private Altersvorsorge wird staatlich gefördert (und heißt
dann „Riesterrente“): Es gibt Zulagen und unter Umständen eine
 zusätzliche Steuerersparnis. Auf diese Art vorsorgen können auch
Auszubildende.

Heute für morgen „riestern“ lohnt sich – auch bei kleinen Ein-
kommen, wie folgendes Beispiel zeigt:

Ein Auszubildender mit einem sozialversicherungspflichtigen
Vorjahreseinkommen von 10.000 € spart die erforderlichen vier Pro-
zent, also 400 €/Jahr. Davon übernimmt der Staat 154 € (entspricht 39
Prozent der Sparleistung) in Form von Zulagen, die  direkt auf das Vor-
sorgekonto fließen. Der Auszubildende selbst zahlt 246 €/Jahr (rund
21 €/Monat). Außerdem: Wer unter 25 erstmals „riestert“, bekommt
einen einmaligen Berufseinsteiger-Bonus von 200 € vom Staat auf
 seinen Vertrag gezahlt.

Auf der Internetseite www.altersvorsorge-macht-schule.de fin-
det man viele Informationen zur Altersvorsorge sowie Kurstermine
an den Volkshochschulen in der Nähe. Die Kurse vermitteln ein um-
fassendes Wissen zur Rentenversicherung sowie zur betrieblichen
und privaten Altersvorsorge.
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Probezeit
Jede Berufsausbildung und die meisten Arbeitsverhältnisse begin-
nen mit einer Probezeit. Sie wird im Vertrag vereinbart und gibt
 Arbeitnehmern wie auch Arbeitgebern die Möglichkeit festzu -
stellen, ob sie auch „zueinander passen“.

Bei der Berufsausbildung darf die Probezeit höchstens vier
 Monate dauern. Während dieser Zeit darf sowohl der Auszubil -
dende als auch der Arbeitgeber jederzeit kündigen – ohne Angabe
von Gründen. 

Bei einer Beschäftigung jedoch gibt es zwei unterschiedliche
Möglichkeiten für Probezeiten:

� Das Arbeitsverhältnis wird befristet – auf eine bestimmte Zeit.
Diese gilt als Probezeit und endet automatisch. Soll das
 Arbeitsverhältnis fortgesetzt werden, muss ein unbefristeter
Vertrag abgeschlossen werden.

� Bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis kann die Anfangs-
zeit als Probezeit vereinbart werden. Dann kann nur eine
 Kündigung das Arbeitsverhältnis auflösen. 

Siehe auch unter
� Arbeitsverhältnis � Berufsausbildung
� Auszubildender � Berufsausbildungsvertrag
� Arbeitsvertrag � Kündigung
� Ausbildender

ProfilPASS für junge Menschen
Ein wichtiger Schritt bei der Berufswahl ist das Erkennen der eige-
nen Fähigkeiten und Stärken. Der ProfilPASS für junge Menschen
hilft zu erkennen, was man alles kann, worin man gut ist und wo die
eigenen Interessen liegen. 
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P r o f i l PA S S  f ü r  j u n g e  M e n s c h e n

So ist der ProfilPass-Ordner aufgebaut:

Abschnit t  1 :  Mein  Leben

Im Abschnitt „Mein Leben“ beschäftigst man sich mit allen Berei-
chen, die das eigene Leben ausmachen. Dabei geht es neben Schule,
Praktikum und (Neben-)Job auch um Familie, Freunde und Freizeit-
gestaltung.

Abschnit t  2 :  Meine  Stärken

Im Mittelpunkt des Abschnitts „Meine Stärken“ stehen die eigenen
Akti vitäten und Eigenschaften. Das persönliches Profil wird sicht-
bar,  indem vertraute Personen und man selbst seine Eigenschaften
einschätzen.  

Abschnit t  3 :  Meine  Z ie le

Mithilfe des Abschnitts „Meine Ziele“ kommt man seinen Interes-
sen, Wünschen und persönlichen Zielen auf die Spur, eine wichtige
Grundlage für die Berufswahl. 

Weitere Informationen zum ProfilPass für junge Menschen findet
man im Internet unter

http://www.profilpass-fuer-junge-menschen.de/

http://www.du-kannst-mehr.net/index.php

Alternativ kannst man sich auch direkt an die ProfilPass-Servicestel-
le wenden:

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung –
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V.
Frau Susanne Haferburg
Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn
Telefon: (0228) 3294-326



138

R e h a b i l i t a t i o n  u n d  Te i l h a b e

Rehabilitation und Teilhabe
Menschen mit Behinderung sollen „so normal wie möglich“ selbst-
bestimmt und eigenverantwortlich am gesellschaftlichen Leben
teilhaben können.  Eine umfassende Teilhabe ist dann erreicht,
wenn der behinderte Mensch (wieder) vollständig in das Leben der
Gemeinschaft eingegliedert ist.

Damit dies möglich wird, könnten z. B. folgende Leistungen in
Frage kommen:

� Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
umfassen alle erforderlichen Heilmaßnahmen wie ärztliche
 Behandlung, Kur, sowie Übungen und  Therapien.

� Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
sie sollen behinderten oder von einer Behinderung bedrohten
Menschen dabei helfen, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
zu bekommen oder aber nicht zu verlieren 

� Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
umfassen alle Hilfen, die behinderten Menschen die Einglie-
derung in die  Gesellschaft erleichtern. Sie sollen – wie Men-
schen ohne Behinderung – am Leben in der Gemeinschaft teil-
haben können.

Broschüren

Umfangreiche Informationsmaterialien zum Thema Rehabili -

tation, Leistungen zur Teilhabe und Behinderungen gibt es beim

Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Siehe auch unter
� Berufsförderungswerk � Menschen mit Behinderung
� Berufsbildungswerk � Weiterbildung, berufliche

Hilfreiche Informationen zum Thema Behinderung findet man
auch im neuen Internetportal www.einfach-teilhaben.de des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales.
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R e n t e

Rente
Unter Renten versteht man erstens die Zahlungen, die Versicherte
im Alter bekommen. Zweitens bekommen Versicherte Renten
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Drittens gibt es auch Renten
wegen Todes: die Witwen- und Witwerrente, wenn der Ehepartner
oder der Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft verstor-
ben ist, und die Waisenrente beim Tod der Mutter, des  Vaters oder
beider Eltern.

Altersrenten
� Regelaltersrente

Ab Vollendung des 67. Lebensjahres. Die Mindestversiche-
rungszeit beträgt fünf Jahre.

� Altersrente für besonders langjährig Versicherte
Ab Vollendung des 65. Lebensjahres. Die Mindestversiche-
rungszeit beträgt 45 Jahre.

� Altersrente für langjährig Versicherte
Ab Vollendung des 67. Lebensjahres, bei 35 Jahren Mindest-
versicherungszeit. Die vorzeitige Inanspruchnahme der Rente
ist mit einem Abschlag ab Vollendung des 63. Lebensjahres
möglich.

� Altersrente für schwerbehinderte Menschen
Ab Vollendung des 65. Lebensjahres, Mindestversicherungs-
zeit 35 Jahre. Für Versicherte, die bei Beginn der Altersrente
als schwerbehinderte Menschen anerkannt sind. Die vor -
zeitige Inanspruchnahme der Rente ist mit einem Abschlag
ab Vollendung des 62. Lebensjahres möglich.

� Übergangsregelungen für ältere Versicherte
Für Versicherte der Jahrgänge vor 1964 gelten niedrigere
Altersgrenzen. Ab dem Jahr 2012 (Jahrgänge ab 1947) wird
die Altersgrenze für die Regelaltersrente von derzeit noch
65 Jahren stufenweise auf 67 Jahre angehoben. Bei den
anderen Renten erfolgen entsprechende Anhebungen.

Nur noch für die Jahrgänge vor 1952 gibt es die Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit und die Altersrente
für Frauen.
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R e n t e n v e r s i c h e r u n g

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit werden gezahlt,
wenn aus gesundheitlichen Gründen die Erwerbsfähigkeit des Ver-
sicherten ganz oder teilweise gemindert ist. Die Mindestversiche-
rungszeit beträgt grundsätzlich fünf Jahre. Zusätzlich müssen in
den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei
Pflichtbeitragsjahre vorliegen.

Renten  wegen Todes
� Hinterbliebenenrente

erhalten Männer und Frauen nach dem Tod ihres Ehepartners 
oder ihres Partners einer eingetragenen Lebensgemeinschaft 
bei Erfüllung einer Mindestversicherungszeit von fünf Jahren.

� Waisenrente
Halbwaisen erhalten ein Zehntel, Vollwaisen ein Fünftel der 
Rente des Versicherten zuzüglich eines Erhöhungsbetrages. 
Waisenrente wird längstens bis zur Vollendung des 27. Lebens-
jahres gezahlt.

Bei der Berechnung einer Rente werden u. a. auch Zeiten der
 Kindererziehung, der schulischen Ausbildung und Zeiten von
Wehr- oder Zivildienst berücksichtigt.

Broschüre

Die Broschüre „Die Rente“ und „Zusätzliche Altersvorsorge“
 können beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales angefor-
dert werden.

Siehe auch unter
� Betriebliche Altersvorsorge
� Private Altersvorsorge
� Rentenversicherung

Rentenversicherung
Die gesetzliche Rentenversicherung gehört zur Sozialversicherung
und hat folgende Hauptaufgaben:

� die Zahlung von Renten an Versicherte und Hinterbliebene
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R i e s t e r r e n t e

� medizinische Leistungen zur Rehabilitation und Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben mit dem Ziel, die Arbeitskraft
der Versicherten wieder herzustellen oder zu verbessern

Fast alle Arbeitnehmer sind verpflichtet, Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung zu zahlen. Diese Verpflichtung haben auch
Auszubildende, Menschen mit Behinderung (die in anerkannten
Werk stätten für behinderte Menschen tätig sind), Wehrdienst- und
Zivildienstleistende sowie  bestimmte Gruppen von Selbstständi-
gen. Für Menschen, denen Kindererziehungszeiten angerechnet
werden, zahlt der Bund während der ersten drei Lebensjahre des
Kindes Beiträge.

Die Rentenversicherung wird aus Beiträgen der Versicherten
 finanziert. Dabei tragen Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Allge-
meinen jeweils die Hälfte des Beitrags. Außerdem zahlt der Bund
Zuschüsse.

Siehe auch unter
� Arbeitgeber � Sozialversicherung
� Arbeitnehmer � Wehrdienst
� Menschen mit Behinderung � Zivildienst
� Rehabilitation und Teilhabe

Riesterrente
siehe Private Altersvorsorge

Saison-Kurzarbeitergeld; auch
Förderung der ganzjährigen
Beschäftigung (in der Bauwirtschaft)
Wenn wegen schlechten Wetters oder Auftragsmangels in der
Schlechtwetterzeit (vom 1. Dezember bis 31. März) im Baugewerbe, im
Dachdeckerhandwerk sowie im Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau Arbeiten ausfallen, kann das fehlende Arbeitsentgelt  ersetzt wer-
den: Gezahlt werden kann dann stattdessen ein Saison-Kurzarbeiter-
geld, das aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung  finanziert wird.
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S c h n u p p e r l e h r e  

Die Höhe des Saison-Kurzarbeitergeldes beträgt bei Arbeit -
nehmern mit mindestens einem Kind 67 Prozent des ausgefallenen
 Nettolohns, sonst 60 Prozent davon.

Aus einer Umlage, die von Arbeitnehmern und Arbeitgebern
bezahlt wird, können weitere Leistungen erbracht werden.

Gewerblichen Arbeitnehmern (Arbeitern) im Baugewerbe, im
Dachdeckerhandwerk sowie im Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau steht außerdem ein Mehraufwandswintergeld zu. Es
 beträgt einen Euro (netto) für jede in der Zeit vom 15. Dezember bis
Ende Februar geleistete Arbeitsstunde. 

Die Arbeitnehmer können zusätzlich 2,50 € (netto) je Stunde
(Zuschuss-Wintergeld) bekommen, wenn sie sich Überstunden  
im Winter auszahlen lassen und so kein Saison-Kurzarbeitergeld
gezahlt werden muss.

Die Arbeitgeber bekommen Erstattungsleistungen, sodass die
Weiterbeschäftigung ihrer Arbeitnehmer im Winter fast nichts
 kostet.

Schnupperlehre
In der Schnupperlehre können Jugendliche kennenlernen, was sie
bei der Ausbildung und Arbeit im Beruf erwartet.

Vorsicht! Auch bei einer Schnupperlehre wird ein Arbeitsver-
trag abgeschlossen – mit entsprechender Bezahlung. Man sollte
sich nicht auf eine unbezahlte Beschäftigung einlassen – erst recht
nicht, wenn etwa damit gelockt wird, man bekäme später einen
Ausbildungsplatz.

Siehe auch unter
� Arbeitsverhältnis
� Arbeitsvertrag
� Betriebspraktikum 
� Berufswahl
� Praktikum
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S c h u l p f l i c h t ,  a l l g e m e i n e

Schulpflicht, allgemeine
(Voll zeit schul pflicht) 

Die Vollzeitschulpflicht schreibt vor, dass jeder Jugendliche mindes-
tens neun bzw. zehn Jahre zur Schule gehen muss. In Baden-Würt-
temberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-  
Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen beträgt die Vollzeit-
schulpflicht neun Jahre, in Berlin, Brandenburg, Bremen und Nord-
rhein-Westfalen beträgt sie zehn Jahre. Verlässt ein Jugendlicher
die Schule, bevor er die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat, muss er,
auch wenn er einen Job hat, nebenher weiter eine (Berufs-)  Schule
besuchen, und zwar so lange, bis er die Vollzeitschulpflicht erfüllt
hat. 

Siehe auch unter
� Berufsschule

Schwangerschaft während der
Ausbildung
Eine Schwangerschaft muss nicht, sollte aber dem Betrieb rechtzei-
tig mitgeteilt werden. Nur so können Beschäftigungspausen und
Mutterschutzfristen geplant und eingehalten werden. Das gilt auch
für eine Schwangerschaft in der Ausbildung. Besondere Schutz -
vorschriften gelten für alle Schwangeren. Zum Beispiel darf
Schwangeren und Müttern bis zum vierten Monat nach der Geburt
des Kindes nicht gekündigt werden, auch nicht in der Probezeit.
Der Berufsschulbesuch ist während der Mutterschutzfrist erlaubt,
es sei denn, medizinische Gründe sprechen dagegen. Eine genaue
Auflistung, was erlaubt ist und was nicht, enthält das Mutterschutz-
gesetz. Auskunft geben können auch das Gewerbeaufsichtsamt, der
Betriebsrat oder die Schwangerschaftsberatungsstelle. Wegen
 voraussichtlicher Fehlzeiten (Mutterschutz, Elternzeit) oder ver-
kürzter Arbeitszeiten (Teilzeit) muss die Verlängerung der Ausbil-
dungszeit gemeinsam mit dem Unternehmen bei der zuständigen
Kammer beantragt werden.
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S c h w a n g e r s c h a f t  w ä h r e n d  d e r  A u s b i l d u n g

Auskunft geben die Schwangerschaftsberatungsstellen, zum
Beispiel von pro familia, der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas, dem
 Sozialdienst katholischer Frauen, dem Diakonischen Werk, dem
Deutschen Roten Kreuz, dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrts-
verband usw.

Tipp

Bei finanziellen Problemen hilft der Staat, etwa durch Sozialhilfe

oder Wohngeld.Eine ergänzende Hilfe bietet die Bundesstiftung

„Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“, die werdende

Mütter in Konflikt- und Notsituationen finanziell unterstützt. 

Weitere Internetangebote: www.schwanger-info.de und

www.familienplanung.de

Broschüre

Weitere Informationen gibt es in der Broschüre „Familienweg -

weiser – staatliche Hilfen im Überblick“, kostenlos beim Bundes -

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

(www.bmfsfj.de) und in der Broschüre „Rundum. Schwangerschaft

und Geburt“,  kostenlos bei der Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung (www.bzga.de) .

Siehe auch unter
� Kindergeld � Sozialgesetzbuch
� Krankenversicherung NeuntesBuch 
� Mutterschaftsgeld (SGB IX Rehabilitation
� Mutterschutzgesetz und Teilhabe behinderter 
� Sozialgesetzbuch Menschen) 

Zwölftes Buch
(SGB XII Sozialhilfe)



146

S o n d e r p r o g r a m m e  z u r  F ö r d e r u n g  d e r  B e r u f s a u s b i l d u n g

Bei Fragen zur  sexuellen Belästigung kannst Du Dich unter
www.antidiskriminierungsstelle.de an die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes wenden.

Siehe auch unter

� Antidiskriminierungsstelle � Diskriminierungsverbote

Sonderprogramme zur Förderung 
der Berufsausbildung
Zur Förderung der Berufsausbildung von arbeitslosen oder benach-
teiligten Jugendlichen gibt es Sonderprogramme des Bundes und
der Bundesländer.

Die Agenturen für Arbeit geben hierüber genaue Auskunft. 

Siehe auch unter
� Benachteiligte Jugendliche � Berufsausbildung
� Einstiegsqualifizierung 

Sozialgericht
Sozialgerichte sind zuständig, wenn es zu Streitigkeiten über  An-
sprüche aus der Sozialversicherung kommt (zum Beispiel über
Krankengeld). Sie können auch eingeschaltet werden, wenn es um
Angelegenheiten der Arbeitsförderung (und überhaupt der Aufga-
ben der Bundesagentur für Arbeit) geht sowie um Angelegenheiten
des sozialen Entschädigungsrechts. Darüber hinaus entscheiden sie
über Rechtsstreitigkeiten in Angelegenheiten der Grundsicherung
für Arbeitsuchende, der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungs-
gesetzes.

Für den klagenden Bürger fallen keine Gerichtskosten an. Im
Bereich der Pflegeversicherung gilt dies auch für Streitigkeiten mit
dem privaten Pflegeversicherungsunternehmen.

Siehe auch unter
� Arbeitsförderung/Arbeitsförderungsrecht (SGB II)
� Pflegeversicherung � Sozialversicherung
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S o z i a l g e s e t z b u c h  Z w e i t e s  B u c h  
G r u n d s i c h e r u n g  f ü r  A r b e i t s u c h e n d e  ( S G B  I I )

Sozialgesetzbuch Zweites Buch
Grundsicherung für 
Arbeitsuchende (SGB II)
Dieses ist die rechtliche Grundlage für die „Grundsicherung für
 Arbeitsuchende“, besser bekannt als Arbeitslosengeld II (oder um-
gangssprachlich „Hartz IV“). Das Arbeitslosengeld II ist als eine
 bedarfsorientierte Fürsorgeleistung für erwerbsfähige Menschen
ausgestaltet, die hilfebedürftig sind, das heißt: Sie haben entweder
kein oder kein ausreichendes Einkommen, um ihren Lebensunter-
halt zu bestreiten.

Ein wichtiges Prinzip lautet Fordern und Fördern. Das bedeutet:
Das Arbeitslosengeld II kann nur in Anspruch nehmen, wer erstens
alle Hilfen zur Jobsuche in Anspruch nimmt und sich zweitens auch
selbst um eine neue Arbeit bemüht. Was konkret zu tun ist, wird in
einer Eingliederungsvereinbarung festgelegt. Dieser Vertrag wird
zwischen dem Arbeitsuchenden und  dem Träger der Grundsiche-
rung geschlossen.

Das SGB II ist die Zusammenführung der ehemaligen Arbeits -
losenhilfe und der ehemaligen Sozialhilfe (für Erwerbsfähige),
 Hilfebedürftige zur Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat hierfür ein
Internetangebot unter www.arbeitsmarktreform.de mit vielen
 weitergehenden Informationen eingerichtet.

Siehe auch unter

� Arbeitslosengeld II

Broschüre

Die Broschüre „Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB I: Fragen

und Antworten" kann beim Bundesministerium für Arbeit und

 Soziales angefordert werden.
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S o z i a l g e s e t z b u c h  D r i t t e s  B u c h  A r b e i t s f ö r d e r u n g  ( S G B  I I I )

Sozialgesetzbuch Drittes Buch
Arbeitsförderung/
Arbeitsförderungsrecht (SGB III)
Im Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) wird das Arbeitsförde-
rungsrecht geregelt. Das SGB III umfasst sämtliche Leistungen und
Maßnahmen zur Arbeitsförderung. Es ist damit die Grundlage für
die Arbeit der Bundesagentur für Arbeit und der Agenturen für
 Arbeit. Das SGB III enthält zudem Regelungen zur Arbeitslosenver-
sicherung.

Siehe auch unter

� Arbeitsförderung/Arbeitsförderungsrecht (SGB III)

Broschüre

Die Broschüre „A – Z der Arbeitsförderung“ gibt einen kompakten

Überblick über die Leistungen der Arbeitsförderung nach dem

 Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) und  kann beim Bundes -

ministerium für Arbeit und Soziales angefordert werden.

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch
Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen (SGB IX)
Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) regelt das Recht zur Ein-
gliederung und Förderung von Menschen mit Behinderungen und
von schwerbehinderten Menschen. Durch Leistungen zur Teilhabe
soll Menschen mit Behinderung die volle Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben ermöglicht werden. Sie sollen ihr Leben nach ihren
Neigungen und Fähigkeiten gestalten können.
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S t e l l e n s u c h a n z e i g e

Broschüre

Die Broschüre „Soziale Sicherung im Überblick“ kann beim Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales angefordert werden. Sie gibt es

auch in englischer, italienischer, französischer, spanischer und tür-

kischer Sprache.

Siehe auch unter

� Arbeitslosenversicherung

� Arbeitslosigkeit

� Arbeitsunfall

� Krankenversicherung

� Pflegeversicherung

� Rentenversicherung

� Unfallversicherung

Stellensuchanzeige
Wer einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sucht, kann zum Beispiel
eigene Stellensuchanzeigen aufgeben – im Internet oder in einer
Zeitung bzw. Zeitschrift. 

Dabei sollte man folgende Punkte beachten:
� Sucht man eine Stelle oder einen Ausbildungsplatz in der

 Umgebung des Wohnortes, reicht meist eine Anzeige in der
lokalen Tageszeitung. Sonst vergrößern Stellengesuche in der 
überregionalen Presse die Chancen, da diese Zeitungen von 
den Personalfachleuten vieler Firmen und Behörden gelesen 
werden. Sinnvoll sind oft Anzeigen in Fachzeitschriften, da sie 
genau in den Kreisen beachtet werden, in denen man eine 
Stelle sucht.

� Die Anzeige sollte klar und knapp vermitteln, was man einem 
möglichen Arbeitgeber zu bieten hat.
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S t u d i u m

Folgende Angaben gehören in den Anzeigentext: 
� Berufsbezeichnung
� Berufsausbildung
� Berufspraxis
� angestrebte Position/Tätigkeit/Branche
� besondere Kenntnisse
� ggf. der Grund für die berufliche Veränderung

Auch der mögliche Eintrittstermin oder räumliche Wünsche sind
von Interesse.

Tipp 

Die Job-Börse des virtuellen Arbeitsmarkts der Bundesagentur für

Arbeit unter www.arbeitsagentur.de bietet Arbeit- und Ausbildung-

suchenden die Möglichkeit, sich schnell und umfassend über regio-

nale und überregionale Beschäftigungsangebote zu

informieren und sich mit dem eigenen Bewerberprofil

potenziellen Arbeit gebern zu präsentieren.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Berufsausbildung

Studium
Nennt man die Ausbildung an einer Hochschule. Es gibt verschie -
dene Arten von Hochschulen:

� Universitäten
� technische Hochschulen
� pädagogische Hochschulen
� Hochschulen für Medizin oder Tiermedizin
� Hochschulen für Sport
� Kunst- und Musikhochschulen
� kirchliche Hochschulen
� Fachhochschulen
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Ta r i f a u t o n o m i e

Wer an einer Universität studieren möchte, benötigt grundsätzlich
die allgemeine Hochschulreife (Abitur). Diese kann ersetzt  werden
durch eine als gleichwertig anerkannte Ausbildung oder Hoch-
schulzugangsberechtigungen oder durch eine Begabten prüfung. 

Für die Ausbildung an einer Fachhochschule benötigt man die
Fachhochschulreife. 

Ob man zum Studium zugelassen wird, entscheidet meist die
 jeweilige Hochschule. Sie kann zum Beispiel einen bestimmten
 Notendurchschnitt in einer Abschlussprüfung verlangen.  

Für einige Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen (zum
Beispiel Medizin) müssen die Bewerbungen an die ZVS (Zentral -
stelle für die Vergabe von Studienplätzen) gerichtet werden. Der
Zulassungsbescheid der ZVS ist in diesen Fächern Voraussetzung
dafür, dass man sich an der Hochschule einschreiben kann.  

Bei der Auswahl von Studiengang und Hochschule helfen die
Berufsberatung der Agentur für Arbeit und die Studienberatung an
den Hochschulen.

Die finanzielle Unterstützung von Studierenden regelt das Bun-
desausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Außerdem kann man
sich bei zahlreichen Stiftungen und Begabtenförderungswerken
oder auch bei der Bundeswehr um ein Stipendium bemühen bzw.
sich um die Einstellung in die Offizierlaufbahn bewerben, um bei
vollem Gehalt zu studieren. Darüber hinaus bietet die Bundeswehr
Ausbildungsplätze in den Beamtenlaufbahnen des gehobenen
Dienstes mit integriertem technischen oder nichttechnischen Stu-
dium.

Tarifautonomie
So heißt das grundgesetzlich geschützte Recht der Tarifvertrags -
parteien, ihre Verhandlungen autonom zu führen. Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbände bzw. einzelne Arbeitgeber handeln also
die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen durch Tarifverträge
selbst aus.

Die Tarifvertragsparteien sind demnach eigenständig und
 unabhängig, der Staat übt keinen Einfluss aus. Allerdings müssen
die Tarifvertragsparteien sich im Rahmen der Verfassung und ande-
rer geltender Gesetze bewegen.
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Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Tarifverhandlungen

� Arbeitgeberverbände � Tarifvertrag

� Gewerkschaft � Tarifvertragsparteien

Tarifverhandlungen
Die Tarifvertragsparteien, also Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbände oder einzelne Arbeitgeber, handeln untereinander die
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen aus. Zum Beispiel Löhne,
 Arbeitszeit, Urlaub und anderes. 

Das geschieht in der Regel dadurch, dass die Gewerkschaften
eine Forderung aufstellen und die Arbeitgeberverbände ihr Ange-
bot dagegenhalten. In den oft langen Verhandlungen einigt man
sich dann auf einen Kompromiss.

Wenn sich die Tarifpartner in den Verhandlungen nicht einigen
können, kann es zu einem Schlichtungsverfahren kommen. Schei-
tert auch dieses, kommt es zu einem Arbeitskampf mit Streik und
Aussperrung. Am Ende steht stets der neue Tarifvertrag.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Gewerkschaften

� Arbeitgeberverbände � Tarifvertrag

� Arbeitszeit � Tarifvertragsparteien

Tarifvertrag
In Tarifverträgen stehen die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen,
auf die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer geeinigt haben. Dazu
gehören Regeln über die Höhe der Löhne, Arbeitszeiten, Urlaub
und über die Art von Arbeitsverhältnissen (inklusive deren Auf -
nahme und Beendigung).

Tarifverträge gelten zunächst nur für die Mitglieder der Tarifver-
tragsparteien. Sie können aber unter bestimmten Voraus setzungen
vom Staat in bestimmten Bereichen (zum Beispiel für  bestimmte Be-
rufsgruppen) für „allgemein verbindlich“ erklärt    werden. Dann sind
sie für alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber  dieser Gruppen bindend. 



155

A 

B

C

D

E

F 

G

H 

I 

J 

K

L

M

N 

O 

P 

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ta r i f v e r t r a g s p a r t e i e n

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Arbeitnehmer

� Arbeitsverhältnis � Arbeitsvertrag

� Tarifvertragsparteien

Tarifvertragsparteien
Tarifvertragsparteien sind die Vertragspartner bei Tarifverträgen,
also die Gewerkschaften als Interessenvertretung der Arbeitneh-
mer und die Arbeitgeberverbände als Zusammenschluss der Arbeit-
geber. Auch ein einzelner Arbeitgeber, der keinem Arbeitgeber -
verband angehört, kann mit einer Gewerkschaft einen Tarifvertrag
abschließen.

Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Gewerkschaft

� Arbeitgeberverbände � Tarifvertrag

� Arbeitnehmer

Das Technikum – Berufsorientierungs -
praktikum für Schulabgängerinnen und
Schulabgänger mit Hochschulreife
Voller Tatendrang, aber nicht wissen, in welche Richtung man will?
Das Interesse für Technik und Naturwissenschaften besteht, doch es
fehlt die zündende Idee, welcher Beruf es werden soll? 

Die  Weichen  r icht ig  s te l len  –  er fo lgre ich  se in  

Das Technikum ist ein Praktikum zur Studien- und Berufsorientie-
rung im MINT-Bereich (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften,
Technik). Für ein paar Monate kann man in den Berufsalltag von 
Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern oder Inge-
nieurinnen und Ingenieuren hineinschnuppern. Und so hat man
die Chance, Berufe kennenzulernen, die ein technisch-naturwissen-
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Te s t

nach einer einvernehmlichen Lösung, die den Interessen beider
Partner gerecht wird. Im Einzelfall kann der Arbeitgeber den
Wunsch nach Teilzeit aus betrieblichen Gründen, etwa wegen
 erheblicher Beeinträchtigungen der Organisation, des Arbeits -
ablaufs (zum Beispiel Fehlen einer Ersatzkraft) oder der Sicherheit
im Betrieb oder wegen unverhältnismäßig hoher Kosten ablehnen.
Die Tarifpartner sind ermächtigt, weitere betriebliche Gründe bran-
chenspezifisch festzulegen.

Broschüre

Die Broschüre „Teilzeit – Alles was Recht ist“ gibt es im Bundes -

ministerium für Arbeit und Soziales.

Test
Nach einer Bewerbung um eine Arbeitsstelle oder einen Ausbil-
dungsplatz wird man manchmal zu einem Test eingeladen. Der 
Arbeitgeber will mit solchen Tests herausfinden, ob der Bewerber
wirklich für einen speziellen Beruf oder eine bestimmte Position 
geeignet ist.

Die Tests sollen etwas über die verschiedenen Fähigkeiten oder
Kenntnisse, manchmal auch Verhaltensweisen des Bewerbers aus-
sagen. Wie gut sie das wirklich können, ist umstritten. Auf jeden
Fall sollte man, wenn es verlangt wird, daran teilnehmen. 

Tests kann man üben. Es gibt zu verschiedenen Testformen ent-
sprechende Bücher im Handel. Man findet sie auch in Bibliotheken.

Darüber hinaus veranstalten die Berufsberater Seminare, die
gezielt auf Bewerbungen und Auswahlverfahren vorbereiten.

Broschüre

Die Broschüre „Orientierungshilfe zu Auswahltests“ gibt es bei   

den Agenturen für Arbeit. Sie bietet Hilfestellung und Tipps für 

Eignungstests und gibt allgemeine Hinweise für die Bewerbung 

um eine Lehrstelle.
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Siehe auch unter

� Arbeitgeber � Bewerbung

Transferkurzarbeitergeld
Transferkurzarbeitergeld soll Arbeitnehmern helfen, die durch
 Umstrukturierungen im Betrieb von einem längeren Arbeits- (und
Entgelt-)Ausfall betroffen sind und denen Arbeitslosigkeit droht.
Mithilfe der Leistungen und der sie begleitenden Vermittlungs-
und Qualifizierungsmaßnahmen ihres bisherigen Arbeitgebers
oder einer sogenannten Transfergesellschaft sollen die Arbeitneh-
mer möglichst rasch wieder einen Arbeitsplatz finden. Dabei ist das
Transferkurzarbeitergeld zur Deckung des Lebensunterhaltes der
Arbeitnehmer bestimmt. 

Eine der Voraussetzungen für eine Zahlung des Transferkurz -
arbeitergeldes ist, dass der Betrieb oder der Betriebsrat den Arbeits-
ausfall bei der Agentur für Arbeit meldet.

Die Höhe des Transferkurzarbeitergeldes entspricht der Höhe
des Kurzarbeitergeldes.

Siehe auch unter

� Kurzarbeitergeld

Transfermaßnahmen
Darunter versteht man Maßnahmen mit folgendem Zweck: Arbeit-
nehmer, die durch Umstrukturierungen im Betrieb von einem
 längeren Arbeitsausfall (und Entgeltausfall) betroffen sind und
denen voraussichtlich Arbeitslosigkeit droht, sollen mit Hilfe der
Maßnahmen schnell wieder eine neue Beschäftigung finden.

An diesen Maßnahmen muss sich der Arbeitgeber angemessen
beteiligen. Zur Hälfte gibt die Agentur für Arbeit einen Zuschuss.
Dieser beträgt höchstens 2.500 € pro gefördertem Arbeitnehmer. 

Siehe auch unter

� Transferkurzarbeitergeld
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Das geschieht beispielsweise mittels Heilbehandlung, Umschu-
lung, Aus- und Fortbildung oder auch durch die Zahlung von Ver -
sicherten- und Hinterbliebenenrenten.

Verantwortlich für die Abwicklung von Unfall-Versicherungsfällen
sind die gewerblichen Berufsgenossenschaften, die landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaften und die Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand.

Siehe auch unter
� Arbeitgeber � Auszubildender
� Arbeitnehmer � Berufsgenossenschaft
� Arbeitsunfall � Berufskrankheit
� Arbeitsschutz � Sozialversicherung

Unterhaltssicherungsgesetz
Dieses garantiert unterhaltsberechtigten Angehörigen von Wehr-
dienst- und Zivildienst leistenden Zahlungen, die den Lebensbedarf
sichern. 

Bei Wehrübungen wird Arbeitnehmern das entgangene Ein-
kommen bis zu bestimmten Höchstgrenzen ersetzt. Selbststän -
digen wird das Einkommen während einer Wehrübung dadurch
 gesichert, dass ihnen Kosten für einen Vertreter bis zu einer Höchst-
grenze erstattet werden. Im Ausnahmefall ist auch der Ersatz der
entfallenden Einkünfte möglich.

Siehe auch unter
� Arbeitnehmer � Wehrdienst
� Zivildienst

Unterstützte Beschäftigung
Für Menschen mit einer geistigen, psychischen, oder schweren
Lernbehinderung ist es in der Regel schwierig, auf dem ersten
 Arbeitsmarkt auch einen Arbeitsplatz zu finden.

Unterstützte Beschäftigung richtet sich daher an junge Men-
schen und an Erwachsene, die wegen einer Behinderung besondere
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Unterstützung zur Eingliederung in das Berufsleben brauchen, die
aber nicht das besondere Angebot einer Werkstatt für behinderte
Menschen benötigen.

Ziel der Unterstützten Beschäftigung ist der Abschluss eines
 Arbeitsvertrages und damit eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung in einem Betrieb auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.  

Unterstützte Beschäftigung beginnt mit einer ganz individuel-
len Qualifizierung direkt auf einem Arbeitsplatz in einem Betrieb. 

Dafür wird gemeinsam mit einem Qualifizierungstrainer erst
einmal ein geeigneter Arbeitsplatz gesucht. Ist dieser gefunden,
 begleitet der Trainer die Einarbeitung und Qualifizierung am Ar-
beits-platz und steht als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn es
mal Probleme gibt. Diese betriebliche Qualifizierung kann im
 Regelfall bis zu zwei Jahre gefördert werden.

Während dieser Zeit zahlt die Agentur für Arbeit Leistungen
zum Lebensunterhalt und übernimmt auch die Teilnahme. 

Bekommt der Teilnehmer nach Ende der Qualifizierung einen
Arbeitsplatz in dem Betrieb, kann er dort während dieser Beschäf -
tigung weiter unterstützt werden, wenn dies notwendig ist. Die
Kosten hierfür übernimmt dann das Integrationsamt. 

Die Berufsberater der Agenturen für Arbeit entscheiden, ob die
Voraussetzungen für eine Förderung in einer Unterstützten
 Beschäftigung vorliegen.

Informationen zur Unterstützten Beschäftigung gibt es bei der
Agentur für Arbeit.

Weitere hilfreiche Informationen zum Thema Behinderung
und Unterstützte Beschäftigung findet man auch im neuen
 Internetportal www.einfachteilhaben.de des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales.

Urlaub
Das Bundesurlaubsgesetz garantiert allen Arbeitneh -
merinnen und Arbeitnehmern einen jährlichen Mindest -
urlaub von vier Wochen. 

Jugendliche haben gemäß den Bestimmungen im Jugend -
arbeitsschutzgesetz einen höheren Urlaubsanspruch, da junge
 Arbeitnehmer als desto schützenswerter gelten, je jünger sie sind.
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Tel.: 01805 778090*  |  Fax: 01805 778094*
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Bundesmin ister ium
für  Arbe it  und  Soz ia les  

Internet: www.bmas. de

E-Mail: info@bmas.bund.de

� Altersvorsorge macht Schule
(Flyer)
Best.-Nr.: A 839‹

� Ausbildungsbonus (Infopaket)
Best.-Nr.: A 841

� A – Z der Arbeitsförderung
Best.-Nr.: A 186

� Arbeitsrecht – Informationen
für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber
Best.-Nr.: A 711 

� Arbeitszeitgesetz
Best.-Nr.: A 120

� Berufsbildungswerke – 
Einrichtungen zur beruflichen
Rehabilitation junger
Menschen mit Behinderung
Best.-Nr.: A 713

� Berufsförderungswerke – 
Einrichtungen zur beruflichen
Eingliederung erwachsener
Behinderter
Best.-Nr.: A 714  

� Bilder und Dokumente zur
Sozialgeschichte: Buch 
und CD
Schutzgebühr 20,– €
zzgl. Versandkosten 

Best.-Nr.: K 704 

� Nur die CD zur Sozial-
geschichte
Schutzgebühr 10,– €
zzgl. Versandkosten 
Best.-Nr.: C 704

� Die Rente
Best.-Nr.: A 815 

� Erwerbsgeminderte Rente
Best.-Nr.: A 261

� Entgeltfortzahlung
Best.-Nr.: A 164

� Geringfügige Beschäftigung
Best.-Nr.: A 630

� Grundsicherung für Arbeit -
suchende (Hartz IV)
Best.-Nr.: A 430

� Klare Sache – Jugendarbeits-
schutz und Kinderarbeits-
schutzverordnung
Best.-Nr.: A 707 

� Kündigungsschutz 
Best.-Nr.: A 163 

� Mitbestimmung –
Ein gutes Unternehmen
Best.-Nr.: A 741

� Persönliches Budget
Best.-Nr.: A 722

� Ratgeber für Menschen 
mit Behinderung
Best.-Nr.: A 712
CD-ROM Best.-Nr.: C 720



� Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen
Best.-Nr.: A 218

� Soziale Sicherung im
Überblick
Best.-Nr.: A 721 (deutsch)
Best.-Nr.: A 998 (engl.)
Best.-Nr.: A 996 (franz.)
Best.-Nr.: A 997 (span.)
Best.-Nr.: A 985 (türk.)

� Sozialgesetzbuch IX
Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen
Best.-Nr.: A 283

� Sozialhilfe und 
Grundsicherung
Best.-Nr.: A 207

� Sozialkompass Europa
Ein Sozialversicherungs -
vergleich
Best.-Nr.: A 801

� Statistisches Taschenbuch
2008
Best.-Nr.: A 129-08

� Teilzeit – Alles was Recht ist
Best.-Nr.: A 263

� Von Generation zu 
Generation (DVD)
Best.-Nr.: D 005

� Sozialpolitik – ein Heft für die
Schule
In diesem Heft werden die
Themenbereiche der sozialen
Sicherung bei Arbeit, Krank-
heit, Unfall und Alter sowie
das Thema Leben und Arbei-
ten in Europa für Jugendliche
(Schülerinnen und Schüler 
ab der Sekundarstufe I) über-
sichtlich und ansprechend
dargestellt. Es eignet sich so-
wohl für den Unterricht als
auch für denjenigen, der sich
aus eigenem Antrieb mit der
Thematik Arbeit und Soziales
beschäftigen möchte.
Best.-Nr.: A 999
Stand: Juni 2008
Bitte bestellen Sie die Bro-
schüre bei der Universum 
Verlag GmbH in 65175 Wies-
baden direkt oder im Internet
unter www.sozialpolitik.com.
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Bundesmin ister ium für
B i ldung und Forschung

Internet: www.bmbf.bund.de

� Ausbildungsförderung
BAföG, Bildungskredit und
Stipendien

� Berufliche Qualifizierung 
Jugendlicher mit besonde-
rem Förderbedarf
Best.-Nr.: 30155

� Meister-BAföG
Das Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz
Best.-Nr.: 29799

� Schule und dann?
Ratgeber zum Start
Ausbildung und Berufliche
Rechte und Pflichten wäh-
rend der Berufsausbildung

� Ausbildung und Beruf
Rechte und Pflichten 
während der Ausbildung
Best.-Nr.: 29340

Bundesmin ister ium für
Fami l ie,  Sen ioren ,
Frauen  und Jugend

Internet: www.bmfsfj.de

� Der Unterhaltsvorschuss –
Eine Hilfe für Alleinerziehende

� Elterngeld und Elternzeit

� Für mich und für andere – 
Freiwilliges Soziales Jahr/
Freiwilliges Ökologisches Jahr

� Kindergeld 2010

� Mutterschutzgesetz. 
Leitfaden zum Mutterschutz

� Altenpflegeausbildung
– Informationen zu Ausbil-
dung und Beruf der Alten -
pflegerinnen und Alten -
pfleger



Bundesmin ister ium für
G esundheit

Internet: www.bmg.bund.de

� Ratgeber zur gesetzlichen
Krankenversicherung
Best.-Nr.: BMG-G-07031

� Pflegen zu Hause
Best.-Nr.: BMG-P-6502

� Ratgeber Pflege
Best.-Nr.: BMG-P-07055

� Wenn das Gedächtnis 
nachlässt
Best.-Nr.: BMG-P-6504

Bundeszentra le  für
gesund he i t  l i  che
Aufk lärung

51101 Köln
Fax: 0221 8992-257

�  Was tun! 
Tipps für Auszubildende
Best.-Nr.: 13307200

Bundesmin ister ium für
Verkehr,  Bau  und
St adtent wick lung

Internet: www.bmvbs.de

� Wohngeld 2005

Weitere Adressen für den Bezug
von Informationsmaterialien:

Bundesamt  für
Migrat ion  und
F lücht l inge

Frankenstraße 210
90461 Nürnberg
Tel.: (0911) 943-0
Fax: (0911) 943-1000
Internet: www.bamf.de
E-Mail: info@bamf.de

Bundesamt  für
Wehr technik  und
Beschaf fung  

Z 4.5 Nachwuchswerbung
(für nicht technische
Beamtenlaufbahnen und
Berufsausbildung)
Postfach 30 01 65
56057 Koblenz
Telefon: (0261) 400 36 22 oder
0800 9808080
Internet:  http://ziv.bundeswehr-
karriere.de
E-Mail: bwbz4.7nachwuchswer-
bung@bwb.org

B r o s c h ü r e n
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Bundesamt  für
Wehr ver waltung

ZA 3 Nachwuchswerbung
(für nicht technische
Beamtenlaufbahnen und
Berufsausbildung)
Postfach 2963
53019 Bonn
Karriere-Hotline:
(0800) 9808080
Internet:  http://ziv.bundeswehr-
karriere.de
E-Mail: zivilleberufe@bundes-
wehr.org

Bundesamt  für  den
Ziv i ld ienst

Sibille-Hartmann-Straße 2–8
50969 Köln
Tel.: 0221 3673-0
Fax: 0221 3673-4661
Internet: www.zivildienst.de
E-Mail: service@baz.bund.de

Bundesarbeit sgemein  -
schaf t  SELBS TH I LFE  
von  Menschen mit
Behinderung und chro-
n i scher  Erkrankung und
ihren  Angehör igen  e.V.
(BAG SELBS TH I LFE )

Kirchfeldstraße 149
40215 Düsseldorf

Tel.: 0211 31006-0
Fax: 0211 31006-48
Internet: 
www.bagh- selbsthilfe.de
E-Mail: info@bag-selbsthilfe.de

Bundesarbeit sge -
meinschaf t  Werkstät ten
für  Behinder te
(BAG:  WfB M)

Sonnemannstraße 5
60314 Frankfurt a. M.
Tel.: 069 943394-0
Fax: 069 943394-25
Internet: www.bagwfbm.de
E-Mail: info@bagwfbm.de

Bundesgeschäf t sste l le
des  DVV

Obere Wilhelmstraße 32, 
53225 Bonn
Tel.: 0228 97569-0
Fax: 0228 97569-30
Internet: www.dvv-vhs.de
E-Mail: info@dvv-vhs.de



Bundes inst i tut  für
Berufs  b i ldung (B I B B)

Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Tel.: 0228 107-0
Fax: 0228 107-2977
Internet: www.bibb.de
E-Mail: zentrale@bibb.de

Bundesmin ister ium für
Verkehr,  Bau  und
St adtent wick lung

Referat Öffentlichkeitsarbeit
Invalidenstraße 44
10115 Berlin
Tel.: 030 18300-0
Fax: 030 18300-1920
Internet: www.bmvbs.de
E-Mail: 
buergerinfo @bmvbs.bund.de

Bundesvers icherungsamt

Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn
Tel.: 0228 619-0
Fax: 0228 619-1880
E-Mail: poststelle@bva.de

Deut sche  Haupt ste l le
für  Sucht f ragen  
(DHS)  e.V.

Westenwall 4
59065 Hamm
Tel.: 02381 9015-0
Fax: 02381 9015-30
Internet: www.dhs.de
E-Mail: info@dhs.de

Haupt verband der
gewerb  l i  chen  Berufs  ge  -
nossenschaf ten  (HVBG)

Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241 23102
Fax: 02241 2312234
Internet: www.hvbg.de
E-Mail: info@hvbg.de

Sekret ar iat  der
Ständigen  Konferenz
der  Ku ltusmin ister  der
L änder  in  der  Bundes -
republ ik  Deut sch land  

Lennéstraße 6
53113 Bonn
Tel.: 0228 501-0
Fax: 0228 501-777
Internet: www.kmk.org
E-Mail: presse@kmk.org

A d r e s s e n
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St aat l iche  Zentra l s te l le
für  Fernunterr icht  (ZFU)

für Fernunterricht (ZFU)
Peter-Welter-Platz 2 
50676 Köln
Tel.: 0221 921207-0
Fax: 0221 921207-20
Internet: www.zfu.de
E-Mail: poststelle@zfu.nrw.de

Stre i tkräf teamt

Infoservice
Tel.: 0228 5203-274
Fax: 0228 5203-282
Internet: www.bundeswehr.de
E-Mail: infoservice@bundes-
wehr.org

Zentra l ste l le  für  
d ie  Vergabe  von
Studienplät zen  (ZVS)

Sonnenstr. 171
44137 Dortmund
Tel.: 0180 3987111-000
Fax: 0180 3987111-227
Internet: www.zvs.de
E-Mail: poststelle@zvs.nrw.de
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Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr

Sie fragen – wir antworten

Rente: 0 18 05 6767-10

Unfallversicherung/Ehrenamt: 0 18 05 6767-11

Arbeitsmarktpolitik und -förderung: 0 18 05 6767-12

Arbeitsrecht: 0 18 05 6767-13

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs: 0 18 05 6767-14

Infos für behinderte Menschen: 0 18 05 6767-15

Ausbildungsförderung/Ausbildungsbonus: 0 18 05 6767-18

Europäischer Sozialfonds/Soziales Europa: 0 18 05 6767-19

Mitarbeiterkapitalbeteiligung: 0 18 05 6767-20

Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de
Schreibtelefon: 0 18 05 6767-16
Fax: 0 18 05 6767-17
Gebärdentelefon:
gebaerdentelefon@sip.bmas. buergerservice-bund.de

*Fest preis 14 Cent/Min. aus den Fest net zen und maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.

www.bmas.de · info@bmas.bund.de



192

I m p r e s s u m

Herausgeber:

Bun des mi nis te ri um für Ar beit und So zia les,
Re fe rat In for ma ti on, Pub li ka ti on, Re dak ti on
53107 Bonn

Stand: Januar 2010

Wenn Sie Bestellungen aufgeben möchten:

Best.-Nr.: A 103
Te le fon: 01805 778090*
Te le fax: 01805 778094*

Schrift lich: Publikationsversand der Bundesregierung
Postfach 48 10 09, 18132 Rostock

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de  
In ter net: http://www.bmas.de

Ge hör lo sen/Hör ge schä dig ten-Ser vice:
E-Mail: info.ge ho er los@bmas.bund.de
Schreib te le fon: 01805 676716*
Fax: 01805 676717*
Ge bär den te le fon: ge baer den te le fon@sip.bmas.bu er ger ser vi ce-

bund.de

*Fest preis 14 Cent/Min. aus den Fest net zen und maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.

Satz/Layout: Grafischer Bereich des BMAS, Bonn
Druck: CPI-Books, Leck

Wenn Sie aus die ser Pub li ka ti on zi tie ren wol len, dann bitte mit ge -
nau er An ga be des He raus ge bers, des Ti tels und des Stands der Ver -
öf fent li chung. Bitte sen den Sie zu sätz lich ein Be leg exemp lar an den
He raus ge ber.




